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Vorwort zur 4., 
aktualisierten Auflage
Die 2017 erschienene 3. Auflage berücksichtigte Änderungen wie die Erwei-
terung der Europäischen Union, Maßnahmen gegen die Finanzkrise und die 
Beschleunigung des Ausstiegs aus der Atomenergie. Aber seitdem haben sich 
weitere Änderungen ereignet, die eine erneute Aktualisierung erforderlich 
machen. So schritt die Zeitgeschichte weiter fort und wurde bis Mitte 2024 
aktualisiert. Sie wurde durch die Immigration von Geflüchteten geprägt, die 
durch Bürgerkriege im Nahen Osten und durch den Angriffskrieg Russlands 
in der Ukraine verschärft wurde.

Dr. Ulrich Daum	  
München, im April 2024

Landeskunde ist ein schwieriger und zugleich doch so einfacher Begriff. Ein-
fach, weil das Wort bereits für sich steht: die Kenntnis des Landes in politi-
scher, wirtschaftlicher, geographischer und kultureller Hinsicht. Landeskun-
de vermittelt somit all das, was heute ein Land ausmacht. 

Schwierig ist der Begriff, weil „Landeskunde“ einerseits im Sinne der Vermitt-
lung von Faktenwissen von vielen heute als obsolet angesehen wird und ande-
rerseits die Entwicklung dieses Begriffs zu einer Vielzahl von Konzepten geführt 
hat. Beides hängt auch damit zusammen, dass unterschiedliche Wissensberei-
che, darunter Übersetzungswissenschaft, Fremdsprachendidaktik, Kulturwis-
senschaft oder Geographie, sich aus ihrer jeweiligen Perspektive damit ausein-
andersetzen und die Konzepte in ihren Zusammenhängen entwickeln. 

Die vorliegende „Deutsche Landeskunde“, mit der der Bundesverband für 
Übersetzer und Dolmetscher seine Schriftenreihe ergänzt, führt in die Rea-
lien Deutschlands ein. Der Autor, Prof. h. c. Dr. jur. Ulrich Daum, früherer 
Präsident des Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) und 
langjähriger Direktor des Sprachen- und Dolmetscher Instituts München 
(SDI), hat hierin seine über 30-jährige Lehrerfahrung in diesem Bereich und 
seine jahrzehntelange Tätigkeit als Jurist, Dolmetscher, Übersetzer und juris-
te-linguiste zusammengefasst.

Demgemäß liegen die inhaltlichen Schwerpunkte dieses Buches im politi-
schen und wirtschaftlichen System Deutschlands, das in insgesamt 35 Ka-
piteln behandelt wird. Es beginnt mit einer Einführung in das Grundgesetz 
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und den staatlichen Aufbau Deutschlands in Bund, Länder und Gemeinden, 
woran sich ein Überblick über Rechtsprechung, Gerichtsorganisation und Ge-
richtswesen anschließt. Auf die Darstellung des Öffentlichen Dienstes und 
der staatlichen Abgaben folgen Ausführungen zu Wirtschaftsordnung, Bank-
wesen, Arbeitsleben, sozialer Sicherheit und den hoheitlichen Aufgaben des 
Staates. Eine zeitgeschichtliche Betrachtung Deutschlands beginnt mit der 
Weimarer Republik und endet mit dem Weltwirtschaftsgipfel im November 
2008. Die letzten Kapitel stellen die wichtigsten Sektoren der deutschen Wirt-
schaft vor, beschreiben die Bundesrepublik als Teil der Staatengemeinschaft 
und geben einen tabellarischen Überblick über die 16 Bundesländer.

Die „Deutsche Landeskunde“ ergänzt in sinnvoller Weise die gleichfalls in der 
Schriftenreihe des BDÜ veröffentlichte „Gerichts- und Behördenterminolo-
gie“ von Ulrich Daum.

Das Buch wendet sich als Lehrwerk im Unterricht und als Einführung zum 
Eigenstudium an Dolmetscher und Übersetzer in Deutschland und an dieje-
nigen, die Deutsch als Zielsprache studieren. Die solide Zusammenstellung 
dient als Handreichung für Prüfungen in diesem Bereich, und sie eignet sich 
gleichfalls zur Vorbereitung für die Tests für Einbürgerungswillige.
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1	 Das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland

Das Grundgesetz wurde auf Weisung der westlichen Militärgouverneure im 
Winter 1948/49 von dem „Parlamentarischen Rat“ im Winter 1948/49 von 
dem „Parlamentarischen Rat“ unter Vorsitz von Konrad Adenauer (CDU) erar-
beitet und am 23. Mai 1949 verabschiedet.

Sowohl in der Benennung der Verfassung als „Grundgesetz“ als auch aus-
drücklich in Art. 146 GG wird der provisorische Charakter des Grundgesetzes 
betont. Art. 146 GG bestimmt, dass „das Grundgesetz seine Gültigkeit verliert, 
wenn eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entschei-
dung beschlossen worden ist.“ Gedacht war hierbei daran, dass im Falle einer 
Vereinigung der Bundesrepublik mit östlich von ihr gelegenen Teilen des 1945 
zerschlagenen Deutschen Reiches das Grundgesetz gegenstandslos werden 
und einer neuen Verfassung Platz machen könnte. Dieser Traum ist inzwi-
schen ausgeträumt. Als am 3. Oktober 1990 die Vereinigung zwischen der 
Bundesrepublik und der gescheiterten Deutschen Demokratischen Republik 
vollzogen wurde, geschah dies durch den bloßen Beitritt der fünf neuen Län-
der Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen, und niemand brachte die reformatorische Kraft und die Phantasie 
auf, um das Grundgesetz wirklich zu reformieren. Aus dem Provisorium ist 
also inzwischen eine endgültige Verfassung geworden.

Diese Verfassung orientiert sich am Vorbild der westlichen Demokratien, ins-
besondere der amerikanischen. Im Gegensatz zur Weimarer Verfassung, in 
welcher der Staat, die Staatsorganisation an erster Stelle stand, betont das 
Grundgesetz in den ersten 19 Artikeln die Würde, die Rechte und die Freihei-
ten der einzelnen Person.

Dies geschieht in deutlicher Abkehr von der Volksideologie des Nationalsozialis-
mus („Du bist nichts, dein Volk ist alles“) und der vorausgehenden preußischen 
Ideologie vom Staat als dem obersten Zweck, dem sich alles unterzuordnen habe.

Die Grundrechte betreffen:
Art. 1 Schutz der Menschenwürde
Art. 2 Freiheit der Person und Recht auf Leben und 

körperliche Unversehrtheit
Art. 3 Gleichheit vor dem Gesetz und Gleichberechtigung 

von Mann und Frau
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Die Grundrechte betreffen:
Art. 4 Glaubens- und Gewissensfreiheit sowie 

das Recht auf Kriegsdienstverweigerung
Art. 5 Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit
Art. 6 Schutz von Ehe und Familie sowie Erziehungsrecht der Eltern
Art. 7 Zuständigkeit des Staates für das Schulwesen 

bei grundsätzlichem Recht zur Errichtung von privaten Schulen
Art. 8 Versammlungsfreiheit
Art. 9 Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit, 

soweit die Ziele nicht verfassungsfeindlich sind
Art. 10 Wahrung des Post- und Fernmeldegeheimnisses
Art. 11 Recht auf Freizügigkeit
Art. 12 Recht auf freie Berufswahl
Art. 13 Unverletzlichkeit der Wohnung
Art. 14 Gewährleistung von Eigentum und Erbrecht
Art. 15 Möglichkeit der Übernahme von Grund und Boden, Naturschätzen 

und Produktionsmitteln in Gemeineigentum (Sozialisierung)
Art. 16 Recht auf Staatsangehörigkeit, Auslieferungsverbot
Art. 16a Asylrecht
Art. 17 Petitionsrecht
Art. 18 Verwirkung von Grundrechten
Art. 19 Einschränkung von Grundrechten

Die Grundrechte müssen, auch wenn sie durch Gesetz eingeschränkt werden 
können, in ihrem Wesensgehalt unangetastet bleiben. Sie sind insoweit auch 
einer Verfassungsänderung entzogen (Art. 79 III). 

Das Grundgesetz ist auch in seinen ersten 20 Artikeln in der Vergangenheit 
ergänzt worden (z. B.: Art. 12a – Wehr- und Ersatzdienst; Art. 17a – Einschrän-
kung der Grundrechte bei Wehr- und Ersatzdienst und im Verteidigungsfall). 
Für eine Änderung oder Ergänzung des Grundgesetzes ist eine Zweidrittel-
mehrheit von Bundestag und Bundesrat erforderlich (Art. 79 II).

Wenn in unserem Staatswesen die Grundrechte und Freiheiten auch weithin 
verwirklicht sind, so haben einzelne Bestimmungen doch auch deklamatori-
schen Charakter. Die Gleichheit von Mann und Frau ist noch keineswegs voll 
verwirklicht; die freie Berufswahl ist angesichts von überfüllten Hochschulen 
und fehlenden Arbeitsplätzen weithin Theorie.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Bundesregierung und die parlamen-
tarischen Gremien in verschiedenen Fällen aufgefordert, innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums die grundsätzlichen Bestimmungen des Grundgesetzes 
durch entsprechende Gesetzgebung zu realisieren.
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2	 Der Bund und die Länder
Die Artikel 20–37 des Grundgesetzes behandeln das Verhältnis von Bund und 
Ländern. In Artikel 20 wird die Bundesrepublik als ein demokratischer und 
sozialer Bundesstaat mit Rechtsstaatscharakter definiert. „Demokratisch“ 
bedeutet, dass alle Gewalt vom Volk ausgeht (Art. 20 II). Allerdings übt das 
Volk diese Gewalt in der Regel nur bei Wahlen aus. Ein Bundesgesetz über 
Volksabstimmungen fehlt. Zur Rechtsstaatlichkeit gehören die Gewaltentei-
lung in Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung, wie sie in 
Art. 20 II, III festgelegt ist, ferner die Vorhersehbarkeit staatlichen Handelns, 
die Bestimmtheit von Rechtsnormen und ganz allgemein die Rechtssicherheit.

„Bundesstaat“ besagt, dass der föderative Aufbau der Bundesrepublik ein un-
verzichtbares konstitutives Element unseres Staatswesens ist. Ähnlich wie die 
Grundrechte sind auch die Rechte der Länder auf Mitwirkung an der Gesetz-
gebung und der föderative Aufbau der Bundesrepublik jeder Verfassungsän-
derung entzogen (Art. 79 III).

2.1	 Die Mitwirkungsrechte 
der Länder

Die Mitwirkung der Länder an der Gesetzgebung gewährleistet den Ländern 
einen außerordentlich starken Einfluss auf die Gesetzgebung, nicht nur auf 
den Gebieten der Politik, die verfassungsmäßig den Ländern zugeordnet 
sind, wie zum Beispiel die Kulturhoheit und die Polizeihoheit, sondern auch 
auf solchen, die in die Zuständigkeit des Bundes gehören.

Der Grund dafür liegt darin, dass die Länder bei der Gründung der Bundes-
republik diese Teile ihrer Souveränitätsrechte abgetreten und übertragen ha-
ben, nicht umgekehrt. Die Länder waren vor dem Bund da.

Die föderative Gliederung der Bundesrepublik ist zwar verfassungsmäßig 
garantiert, bedeutet aber keine Bestandsgarantie für die derzeit bestehen-
den Länder. Bereits in der Vergangenheit sind Ländergrenzen verändert und 
Länder zusammengelegt worden. Es bestehen immer noch Pläne für eine 
Neugliederung des Bundesgebiets in eine kleinere Anzahl von etwa gleich 
großen und wirtschaftlich gleich starken Ländern. Allerdings ist eine Neuglie-
derung des Bundesgebietes einem Volksentscheid in den betroffenen Gebie-
ten unterworfen (Art. 29 II). Über dieses spezielle Problem hinaus ist eine 
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direkte Mitwirkung des Volkes an der Gesetzgebung nicht vorgesehen (reprä-
sentative Demokratie).

In Artikel 21 werden die Parteien als wichtige Faktoren bei der politischen 
Willensbildung angeführt. Die Gründung von Parteien ist frei, doch sind die 
Parteien an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden.

In Artikel 28 wird festgelegt, dass die verfassungsmäßige Ordnung in den Län-
dern den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen 
Rechtsstaats im Sinne des Grundgesetzes entsprechen muss (Homogenitäts-
prinzip). In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muss das Volk eine gewähl-
te Vertretung haben. Das Homogenitätsprinzip schließt in den Ländern nicht 
nur undemokratische Verfassungen aus, sondern auch andere, an sich de-
mokratische Staatsformen wie zum Beispiel eine konstitutionelle Monarchie.

2.2	 Volksbegehren und 
Volksentscheid

Unmittelbare Demokratie durch Abstimmungen der Bürger hat in manchen 
Ländern der Welt zunehmende Bedeutung, so etwa in Großbritannien, wo 
eine allgemeine Volksabstimmung den Austritt aus der EU (den sog. „Brexit“) 
beschloss, ober in Kolumbien, wo 2016 ein Referendum einen Friedensver-
trag zwischen der Regierung und der Rebellengruppe „Farc“ zustande brachte. 
In Deutschland dagegen sind Volksbegehren und Volksentscheid nach dem 
Grundgesetz auf den Fall einer Neugliederung des Bundesgebiets beschränkt. 
In den Länderverfassungen dagegen haben sie darüber hinaus Platz, so etwa 
in Bayern, wo sich mindestens 10 % der Wahlberechtigten für ein Volksbegeh-
ren aussprechen müssen, damit es dem Landtag zugeleitet wird.

In Berlin setzt das Volksbegehren die Zustimmung von 7 % (bei Verfassungs-
änderungen von 20 %) der Stimmberechtigten voraus. Der Volksentscheid 
ist angenommen, wenn die Mehrheit der Abstimmenden zustimmt und das 
Quorum von 25 % der Stimmberechtigten erreicht wird.

In Hamburg müssen sich mindestens 5 % der Wahlberechtigten in ein Volks-
begehren eintragen. Dann kann die Bürgerschaft dem Volksbegehren ent-
sprechen oder es ablehnen. Nach der Ablehnung können die Bürger durch 
Volksentscheid den Gesetzentwurf annehmen, wenn die Mehrheit der Ab-
stimmenden, aber mindestens 20 % (bei Verfassungsänderungen 50 %) der 
Wahlberechtigten, zustimmen.
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Auch in Rheinland-Pfalz gibt es Volksbegehren und Volksentscheid. Auch hier 
ist der Volksentscheid angenommen, wenn die Mehrheit der Abstimmenden 
zustimmt und dabei das Quorum von 25 % der Stimmberechtigten erreicht.

2.3	 Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid

Was Volksbegehren und Volksentscheid auf Landesebene sind, stellen Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheid auf kommunaler Ebene dar. Meist beste-
hen folgende Unterschiede zu Volksbegehren und Volksentscheid:

Der Antrag auf Bürgerbegehren setzt keine Mindestzahl der Unterschriften 
voraus.

Die Prozentsätze der Wahlberechtigten, die dem Bürgerbegehren zustimmen 
müssen, sind meist geringer; oft variieren sie je nach Gemeindegröße.

Während das Landesparlament ein wirksames Volksbegehren durch entspre-
chende Abstimmung zum Gesetz erheben kann, prüft der Gemeinderat das 
Bürgerbegehren nur auf seine rechtliche Wirksamkeit hin.

Für den Bürgerentscheid gilt ein geringeres Quorum als für den Volksent-
scheid. Es variiert je nach Gemeindegröße.

3	 Institutionen, Behörden 
und Organisationen der 
Bundesrepublik Deutschland

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Gewaltenteilung und den 
administrativen Aufbau der Bundesrepublik Deutschland.
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4	 Wahlen
Die Bundesrepublik ist eine repräsentative Demokratie, d. h. die Volkssou-
veränität (Art. 20 II 1 GG) wird durch gewählte Vertreter ausgeübt. Volksab-
stimmungen sind laut GG für den Bund nur bei Neugliederung des Bundes-
gebietes zulässig, in Länderverfassungen häufiger vorgesehen.

4.1	 Wahlrecht

Aktives Wahlrecht

Voraussetzungen: Vollendetes 18. Lebensjahr, nicht wegen schwerer Behinde-
rung uneingeschränkt unter Betreuungspflegschaft gestellt, Wahlrecht nicht 
durch Richterspruch aberkannt, gewöhnlicher Aufenthalt im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes; Auslandsdeutsche sind aber wahlberechtigt, wenn sie 
nach Vollendung des 14. Lebensjahres mindestens drei Monate ununterbro-
chen in Deutschland gelebt haben und seit dem Wegzug nicht mehr als 25 Jah-
re vergangen sind. Auch andere Auslandsdeutsche dürfen wählen, wenn sie 
mit den politischen Verhältnissen in Deutschland unmittelbar vertraut sind. 

Passives Wahlrecht

Voraussetzungen: Vollendetes 18. Lebensjahr (Bund) oder 21. Lebensjahr (zum 
Teil in den Ländern), für bestimmte Ämter sind weitergehende Alters- oder Bil
dungsvorschriften bestimmt; z. B.: Bundespräsident: vollendetes 40. Lebens
jahr; Landrat bzw. Oberbürgermeister: Verwaltungserfahrung.

4.2	 Bundestags- und Landtagswahlen
Wahlen zum Bundestag und zu den Länderparlamenten erfolgen nach 
dem modifizierten Verhältniswahlrecht. Die Bundesrepublik ist für die Bun-
destagswahl seit 2002 in 299 Wahlkreise (früher: 328) mit etwa gleich großer 
Zahl von Stimmberechtigten eingeteilt. Stimmkreise decken sich mit Länder-
grenzen; jedes Land stellt eine festgelegte Zahl von Abgeordneten.

Seit dem Urteil des BVerfG vom 30.7.2024 gilt folgendes: Maßgebend ist vor 
allem die Zweitstimme, also die Stimme für eine Partei. Erzielt eine Partei 5 % 
der Zweitstimmen, zieht sie in den Bundestag ein. Dabei bleibt die Grund-
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mandatsklausel in Kraft, d.h. kleine Parteien wie die CSU, die bundesweit we-
niger als 5 % der Stimmen erzielen ,ziehen in den Bundestag ein, wenn ihre 
Kandidaten in mindestens 3 Wahlkreisen gewählt werden. Überhang- und 
Ausgleichsmandate gibt es nicht mehr. Bis auf weiteres reduziert sich die Zahl 
der Bundestagsabgeordneten nun auf 630 Abgeordnete %.

In der Bundesrepublik besteht keine Wahlpflicht. Die Teilnahme an der 
Wahl wird erleichtert durch die Möglichkeiten von Wahlschein oder Brief-
wahl. Das Wahlrecht ist grundsätzlich persönlich auszuüben.

Die Wahlperiode beträgt beim Bundestag vier Jahre, bei den meisten Länder-
parlamenten (in Hamburg erst ab 2015) fünf Jahre, in Bremen vier Jahre, bei kom-
munalen Parlamenten und Wahlämtern teilweise sechs Jahre, so z. B. in Bayern. 

Kommunalwahlen erfolgen teilweise nach einem anderen System. Vielfach 
hat jeder Wähler so viele Stimmen, wie Kandidaten für ein Gremium zu wäh-
len sind. Er kann entweder jedem Kandidaten einer Parteienliste eine Stimme 
geben oder einzelnen Kandidaten mehrere (bis zu drei) Stimmen geben (ku-
mulieren oder häufeln) oder seine Stimmen auf Kandidaten verschiedener 
Parteien verteilen (panaschieren). Die Wahlen zu kommunalen Wahlämtern 
(Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landrat) erfolgen meist nach dem Prin-
zip der absoluten Stimmenmehrheit. Erhält im ersten Wahlgang kein Kan-
didat die absolute Mehrheit, wird nach zwei Wochen zwischen den Kandida-
ten mit der höchsten Stimmenzahl eine Stichwahl durchgeführt.

4.3	 Bundespräsidentenwahl 
und Bundeskanzlerwahl

Für die Wahl des Bundespräsidenten, des Staatsoberhaupts der Bundes-
republik, sieht das GG ein eigenes Organ vor, die Bundesversammlung. Sie 
besteht aus allen Abgeordneten des Bundestags und einer gleichen Anzahl 
von Delegierten der Landesparlamente. Die Zahl und Parteizugehörigkeit die-
ser Delegierten richtet sich nach der Einwohnerzahl des Landes und nach 
der politischen Zusammensetzung des Länderparlaments. Für die Wahl ist im 
ersten und zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit, in einem dritten Wahl-
gang die relative Mehrheit erforderlich. Die Wahlperiode beträgt fünf Jahre. 
Einmalige Wiederwahl ist zulässig.

Der Bundeskanzler, der die Richtlinien der Politik bestimmende Chef der 
Bundesregierung, wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundes-
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tag mit absoluter Mehrheit gewählt. Erreicht der Kandidat die absolute Mehr-
heit nicht, kann der Bundestag innerhalb von 14 Tagen einen anderen Kan-
didaten mit absoluter Mehrheit wählen. Führt auch diese Wahl zu keinem 
Ergebnis, ist ein dritter Wahlgang notwendig, in welchem der Kandidat mit 
der relativen Mehrheit gewählt ist. Der Bundespräsident kann den Gewähl-
ten entweder zum Bundeskanzler ernennen (Minderheitskanzler) oder den 
Bundestag auflösen.

Abberufen (stürzen) kann der Bundestag den Bundeskanzler nur durch ein 
konstruktives Misstrauensvotum, also durch ein Votum, das dem Bundes-
kanzler das Misstrauen ausspricht und gleichzeitig einen neuen Bundeskanz-
ler bestimmt. Durch die Vertrauensfrage kann der Bundeskanzler Klarheit 
darüber gewinnen, ob er die Mehrheit des Bundestags auf seiner Seite hat. 
Verneint der Bundestag die Vertrauensfrage, kann der Bundeskanzler den 
Bundespräsidenten bitten, den Bundestag aufzulösen, was dann Neuwahlen 
zur Folge hat.
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Gerichts- und Behördenterminologie von Ulrich Daum ist eine Handrei-
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hender Gerichtsdolmetscher. Kandidaten der Staatsprüfung für Übersetzer 
und Bewerber um Beeidigung als Dolmetscher finden hier die wichtigsten 
einschlägigen Informationen und sprachlichen Besonderheiten.

Seit der BDÜ 2005 die „Gerichts- und Behördenterminologie“ im Rahmen 
seiner Publikationen herausbrachte, sind siebzehn Jahre vergangen. 2017 
kam eine neue Auflage heraus, die etwa die Neuregelung der Vergütung 
von Sprachmittlern und diverse Änderungen im Asyl- und Ausländerrecht 
berücksichtigte. Seitdem hat es weitere Änderungen gegeben. In Bayern 
wurde das BayObLG wieder eingerichtet, und der Widerspruch gegen 
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sich die Rechtsänderungen für Zuwanderer fort.
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Seit über drei Jahrzehnten ist die „Gerichts- und Behördenterminologie“ 
von Ulrich Daum ein Standardwerk für werdende und praktizierende Dol-
metscher und Übersetzer. Die meisten Prüfungskandidaten sind auf eine 
selbstständige Vorbereitung angewiesen. Erstaunlicherweise gibt es aber 
gerade hierzu kaum speziell auf das Selbststudium zugeschnittene Lehr-
werke. Um diese Lücke zu schließen, hat Ulrich Daum in Zusammenarbeit 
mit Ramón Hansmeyer und nun für die aktualisierte Auflage auch mit 
Heinrich Werner ein Übungsbuch zum Selbststudium und zur Erfolgskon-
trolle verfasst. In zahlreichen Testprüfungen und Übungen, die genauso 
in staatlichen Prüfungen gestellt werden könnten, werden die Kenntnisse 
zu den Themen: Zivilprozess-, Strafverfahrens- und Verwaltungsrecht, zur 
allgemeine Gerichts- und Behörden- terminologie sowie die in der Fach-
sprache so beliebten Abkürzungen gefestigt und überprüft. Daneben 
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In diesem Buch, das Nachschlage- und Lehrbuch zugleich ist, geht es pri-
mär um die Charakteristika der Fachsprache des Rechts. Um „Rechtsspra-
che“ zu verstehen und Fachtermini richtig einzuordnen, ist rudimentäres 
Grundwissen im Fachgebiet des Rechts hilfreich. Dieses Buch möchte ge-
nau dazu eine Hilfestellung leisten. Das Lehrwerk wurde in erster Linie für 
Übersetzer und Dolmetscher konzipiert. Es besteht aus drei Teilen: Teil 1 
befasst sich mit sprachlichen Besonderheiten  der Fachsprache Recht, 
Teil 2 dient der Einordnung von Rechtsbegriffen und bietet u. a. Einblick 
in die Rechtsgebiete und deren Abgrenzung. Teil 3 enthält u. a. Regeln für 
das Urkundenübersetzen, Zusatzübungen und weitergehende Informa-
tionen zu den rechtlichen Inhalten. Eine amüsante Abschlussübung, in 
der der Leser prüfen kann, ob er die Materie verstanden hat, rundet das 
Buch schließlich ab.

Corinna Schlüter-Ellner: Juristendeutsch verständlich gemacht / Tref-
fende Verben in der deutschen Rechtssprache (Sammelband), 3., er-
weiterte und überarbeitete Auflage, Umfang: 134 Seiten, ISBN: 978-3-
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In diesem Band sind zwei Sammlungen vereinigt, die ich ursprünglich 
im Selbstverlag herausgebracht habe und die bei Übersetzenden und 
Dolmetschenden im juristischen Bereich viel Zuspruch gefunden haben: 
„Juristendeutsch verständlich gemacht“ und „Treffende Verben in der 
deutschen Rechtssprache“.

Der erste Teil soll Übersetzenden, aber auch Dolmetschenden beim Ver-
ständnis des Ausgangstextes helfen, vor allem durch Erklärungen für die 
antiquierten Ausdrücke der deutschen Rechtssprache. Und im zweiten 
Teil wird Unterstützung bei der Formulierung des Zieltextes durch ein 
Nachschlagewerk der typischen Kombinationen aus Substantiven und 
Verben geboten, die in der deutschen Rechtssprache üblich sind.

Beide Sammlungen wurden für diese 3. Auflage überarbeitet und noch-
mals insgesamt um etwa 25 % erweitert.
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